
Mindestlohn, 
kennsch?

oha!

ALS ANGEHENDE ARBEITNEHMENDE: 

WIR KENNEN
UNSERE RECHTE IM 

ARBEITSMARKT! 
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Mehr Infos: www.amkb.org

Für einen fairen Arbeitsmarkt 
braucht es alle – auch Dich!

→ Welcher Lohn steht dir nach der Lehre zu? 
→ Musst du am Wochenende Pikettdienst leisten? 
→ Was droht dir bei Schwarzarbeit?  

Die Regeln auf dem Arbeitsmarkt betreffen dich ganz direkt. 

Erfahre mehr über deine Rechte und Pflichten. Mit dieser Broschüre hast du 
den Durchblick. Zusätzliche Informationen findest du auf www.amkb.org 

Über die AMKB

Die Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe [AMKB] bekämpft in der Nord-
westschweiz Lohndumping und andere Verstösse. Jährlich kontrolliert sie 
über 2000 Baustellen und Betriebe.

Die AMKB führt mit einem spannenden Quiz Info-Anlässe in Berufsschulen 
durch. Kontaktiere uns bei Interesse: info@amkb.org.
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MACH DICH SCHLAU!

ARBEITSMARKTKONTROLLE FÜR DAS BAUGEWERBE



Hier kannst du deinen (zukünftigen) Lohn in einer Branche 
auszurechnen: lohnrechner.ch

Fragen und Antworten u.A. zu Arbeits- und Ruhezeiten
findest du auf der FAQ-Seite der AMKB: amkb.org/faq

Lohn und Entschädigung 

In vielen Branchen gelten eigene Vorschriften über Löhne und Entschädi-
gungen für Überzeit, Sonntagsarbeit oder Pikettdienst.

Oft sind Mindestlöhne in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) geregelt. Gilt auch 
für dich ein GAV? – Schau auf www.gav-service.ch nach!

Schwarzarbeit 

Schwarzarbeit schadet den Arbeitnehmenden und der ganzen Wirtschaft. 
Darum ist Schwarzarbeit verboten.

Wenn du z.B. als Maler:in am Wochenende in deinem privaten Umfeld Woh-
nungen streichst, um zusätzlich Geld zu verdienen, kann das unter Umstän-
den bereits Schwarzarbeit sein, wenn du diese EInkommen nicht meldest.

Leistest du Schwarzarbeit, fehlt dir der Versicherungsschutz. Passiert etwas, 
bist du also nicht versichert. Zudem musst du für den Lohn aus der Schwarz-
arbeit noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.

Schwarzarbeit lohnt sich nicht.

Deine Rechte

Du siehst: Auf dem Arbeitsmarkt erwarten dich viele komplexe Regeln, die 
dich direkt betreffen. Informiere dich über deine Rechte und Pflichten bei-
spielsweise hier: amkb.org/info-center/berufsschuler-innen – So schützt 
du dich selbst und leistest deinen Beitrag für einen fairen Arbeitsmarkt.

Gut zu wissen: Der offizielle Lohnrechner des Bundes [Salarium] und der On-
linedienst lohnrechner.ch des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds bieten 
eine Möglichkeit, den eigenen oder zu erwartenden Lohn in einer Branche 
auszurechnen.

Arbeits- und Ruhezeiten

Im Arbeitsgesetz gibt es viele Regeln zur Höchstarbeitszeit und zu Pausen. 
Diese Regeln schützen die Arbeitnehmenden. Vorgesetzte sind davon teil- 
weise befreit.

Die Höchstarbeitszeit für Angestellte beträgt 45 oder 50 Stunden pro Wo-
che je nach Tätigkeit. Ausnahmen sind beispielsweise bei starken saisonalen 
Schwankungen erlaubt. 

Allen Arbeitnehmenden steht grundsätzlich eine Ruhezeit von elf Stunden zwi-
schen Arbeitseinsätzen zu. In den meisten Branchen muss Sonntagsarbeit be-
willigt werden. Pikettdienst muss als Arbeitszeit entschädigt werden. 

ALS LERNENDE: 

WIR TOLERIEREN
K-E-I-N-E 

SCHWARZARBEIT! 

WEISST DU WAS SCHWARZARBEIT IST?
KENNST DU DEINEN MINDESTLOHN? 

BLICKST DU DURCH?
INFORMIERE DICH ÜBER DEINE RECHTE + PFLICHTEN IM ARBEITSMARKT
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